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Programmbedingungen 
Wachstum - Leasing 

(Nr. 260/261)

Stand: 01. Oktober 2025

Die Rentenbank fördert mit diesem Programm Investitionen in der Landwirtschaft, die zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Sektors beitragen. Dazu gehören Maßnahmen zur Senkung der 
Produktionskosten genauso wie die Verbesserung und Umstellung der Produktions- und 
Arbeitsbedingungen.  

Allgemeiner Hinweis 

Die Refinanzierung von Finanzierungsleasingverträgen ist ausschließlich über Darlehen an Kreditinstitute 
möglich. Die Weiterleitung dieser Darlehen kann zwischen dem von der Rentenbank refinanzierten 
Kreditinstitut und der Leasinggesellschaft durch einen Forfaitierungs- oder einen Darlehensvertrag 
sichergestellt werden. Dabei erfolgt kein Forderungsankauf durch die Rentenbank. Es sind nur 
Einzelrefinanzierungen von Finanzierungsleasingverträgen möglich. Weitergehende Bedingungen regeln 
die Allgemeinen Kreditbedingungen für Leasingrefinanzierungen (AKB-L) in der jeweils gültigen Fassung. 
Die Finanzierungen aus diesem Programm können De-minimis-Beihilfen auf Basis der Verordnung (EU) Nr. 
1408/20131 enthalten. Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt „Beihilfen Leasing“ unter 
www.rentenbank.de.

Wer wird gefördert?

Es werden Unternehmen der landwirtschaftlichen Primärproduktion als Leasingnehmer gefördert. Das 
sind Unternehmen der Landwirtschaft, des Garten- und Weinbaus unabhängig von der gewählten 
Rechtsform und der steuerlichen Einkunftsart. Die Kreditnehmer müssen grundsätzlich „kleine und mittlere 
Unternehmen“ (KMU) im Sinne der Definition der EU-Kommission sein.2 Unternehmen, die die KMU-Kriterien 
nicht erfüllen, sind zu beihilfefreien Konditionen antragsberechtigt. 

Junge Landwirte unter 41 Jahren, die als Einzelunternehmer tätig sind, werden zu LR -Top Konditionen 
gefördert. Das gleiche gilt auch für Personengesellschaften, deren Gesellschafter ausschließlich 

1 Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen im Agrarsektor, veröffentlicht im Amtsblatt der 

EU L 352/9 vom 24.12.2013, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2024/3118 vom 10. Dezember 2024, veröffentlicht im 

Amtsblatt der EU L vom 13. Dezember 2024. 
2 vgl. Kriterien im Merkblatt „KMU-Definition“ unter www.rentenbank.de
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natürliche Personen sind, soweit mindestens ein Mitgesellschafter die Altersgrenze von 41 Jahren noch 
nicht erreicht hat. 

Was wird gefördert?

Die Darlehen dienen dem Erwerb von Maschinen oder Anlagen, die von vorgenannten Unternehmen geleast 

werden. Dies können zum Beispiel Maschinen wie Schlepper, Mähdrescher, Feldhäcksler oder 

Betriebsvorrichtungen sein. 

Was wird in diesem Programm nicht gefördert? 

Kosten im Zusammenhang mit Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur  

Kosten im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte 
werden im Zukunftsfeld „Regionale Lebensmittelproduktion“ gefördert. 

Darlehenshöchstbetrag 

Es können bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten finanziert werden. Die Darlehen, die für die 
Refinanzierung der Leasingobjekte benötigt werden, sollen je Leasingnehmer und Jahr 10 Millionen Euro 
nicht übersteigen. Im Einzelfall können auch darüberhinausgehende Beträge refinanziert werden. 
Außerdem kann der Darlehenshöchstbetrag durch beihilferechtliche Vorgaben begrenzt sein. Weitere 
Informationen finden Sie in unserem Merkblatt „Beihilfen Leasing“  unter www.rentenbank.de.

Konditionen

Es werden ausschließlich Annuitätendarlehen ausgereicht. Dabei werden Restwerte bzw. Restraten zum 
Laufzeitende des Leasingvertrages nach Wunsch berücksichtigt. Die Darlehen werden von der 
Rentenbank zu 100 % ausgezahlt.  

Die aktuellen Zinskonditionen sind auf Anfrage bei der Rentenbank erhältlich und orientieren sich an den 
jeweils geltenden Sollzinssätzen des Förderprogramms „Wachstum“ in den entsprechenden Laufzeiten. 

Der Refinanzierungsvorteil ist über das Kreditinstitut und die Leasinggesellschaft an den Leasingnehmer 
weiterzugeben. Um dies sicherzustellen wird seitens der Rentenbank die Höhe des maximal zulässigen 
„Effektivzinses“ (gemäß ICMA oder PAngV) bzw. die dam it maximal mögliche Leasingrate des zugrunde 
liegenden Leasinggeschäfts vorgeschrieben.  

Bei der internen Berechnung dieses maximal zulässigen effektiven Vergleichszinses finden die 
bestehenden Vorgaben aus den Programmkrediten der Rentenbank bezüglich des möglichen 
Zinsaufschlags gemäß Risikogerechtem Zinssystem analog Anwendung.  
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Sofern die Leasinggesellschaft eine Gebühr für die Bearbeitung des geförderten Leasinggeschäftes vom 
Leasingnehmer vereinnahmt, ist diese auf 1 % der Höhe des Förderdarlehens der Rentenbank (höchstens 
1 250 Euro) begrenzt. Die Rentenbank erhebt keine Bearbeitungsgebühren.

Die Höhe des mittels Vergleichsrechnung ermittelten effektiven Jahreszinssatzes des zu refinanzierenden 
Leasingvertrages sowie die Höhe der von der Leasinggesellschaft ggf. erhobenen Bearbeitungsgebühr 
sind der Rentenbank bei Antragstellung des Darlehens mitzuteilen.

Zinsbonus Klimabilanz 

Eine Klimabilanz ermöglicht die systematische Erfassung von Treibhausgasemissionen (THG) und hilft der 

Betriebsleitung, Emissionsquellen und Reduktionspotenziale zu identifizieren. Leasingnehmer, die über 

eine Klimabilanz verfügen, erhalten daher einen zusätzlichen Zinsbonus. Die Höhe dieser zusätzlichen 

Zinsvergünstigung kann dem jeweils aktuellen Konditionenrundschreiben der Rentenbank entnommen 

werden. 

Die Klimabilanz muss folgende Anforderungen erfüllen, welche vom Finanzierungspartner zu prüfen sind: 

• Sie wurde entweder mit Hilfe eines beauftragten Beratungsunternehmens oder

• vom Leasingnehmer gemeinsam mit seinem Partner in der Wertschöpfungskette (z.B. Molkerei, 

Schlachtunternehmen) als Grundlage für die Berechnung und Ausweisung dessen THG-Fußabdrucks 

erstellt.

• Die Bilanzierung erfolgt nach den Vorgaben des Greenhouse Gas Protocols/Agriculture Guidance oder 

auf Grundlage des Berechnungsstandards für einzelbetriebliche Klimabilanzen (BEK) in der 

Landwirtschaft. 

• Sie umfasst möglichst die Unternehmensebene, mindestens aber die Produktionszweigebene und 

mindestens die Scope 1-Emissionen. Der THG-Fußabdruck ist in CO2-Äquivalente je Einheit (z.B. ha, kg 

Milch) auszuweisen.   

• Sie ist bei Darlehensbeantragung nicht älter als drei Jahre.  

• Es erfolgt eine Einordnung der Ergebnisse anhand vergleichbarer landwirtschaftlicher Betriebe. 

Die Klimabilanz ist beim Finanzierungspartner einzureichen und verbleibt in der Leasingakte. Die 

Rentenbank behält sich vor, die Klimabilanz insbesondere im Rahmen einer nachgelagerten Evaluierung 

beim Leasingnehmer anzufordern. 

Antragstellung 

Der Antrag ist bei der Leasinggesellschaft oder der Hausbank zu stellen. Nachträgliche Finanzierungen sind 

nicht möglich. Mit dem Antrag hat der Leasingnehmer eine Beihilfeerklärung einzureichen. 

Hier sind Angaben zu allen erhaltenen und/oder beantragten De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei 

Jahren zu machen. Die Erklärung ist über die Hausbank oder Leasinggesellschaft an die Rentenbank zu 

richten.  

Nicht gefördert werden „Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne des EU-Rechts. Weitere Informationen 

finden Sie in unserem Merkblatt „Unternehmen in Schwierigkeiten“ unter www.rentenbank.de.
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Angaben zur Antragsberechtigung, zum Verwendungszweck und zur Einhaltung der beihilferechtlichen 

Vorgaben der EU-Kommission sowie und die Beihilfeerklärung sind subventionserheblich im Sinne von § 264 

des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes.

Kombination mit anderen öffentlichen Förderprogrammen 
(Kumulierung)

Eine Kombination mit Mitteln aus anderen öffentlichen Förderprogrammen ist nicht zulässig.  

Sonstige Bedingungen 

Die Leasinggesellschaft hat gegenüber dem von der Rentenbank refinanzierten Kreditinstitut die 
zweckgebundene Mittelverwendung nachzuweisen. Zinsanpassungsangebote werden wir auf der Basis 
der dann geltenden Kapitalmarktbedingungen unterbreiten. 

Vorhaben, die mit Verwendungszwecken der „Ausschlusskriterien im Fördergeschäft der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank“ einhergehen, werden nicht finanziert. Diese Liste finden Sie unter 
www.rentenbank.de.

Gültigkeit 

Das Programm ist auf Grund beihilferechtlicher Regelungen insgesamt befristet bis zum 30. Juni 2028 

(„Enddatum“). Eine Verlängerung des Programms über den Zeitraum hinaus wird angestrebt. 

Ansprechpartner 

Haben Sie noch Fragen zu den Förderprogrammen der Rentenbank? Dann wenden Sie sich bitte an unser 

Serviceteam unter der Rufnummer +49 69 2107-700.
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